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1. Teil B: Textliche Festsetzungen 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 – 15 
BauNVO) 

1.1.1 Sonstiges Sondergebiet SOE (Einzelhandel): 

Im SOE ist zulässig: 

• Einzelhandelsbetriebe mit dem Sortiment Nahrungs- und Genussmittel und Ge-
tränke samt Randsortimenten im Nonfood-Bereich mit max. 1.200 m² Verkaufsflä-
che 

Verkaufsflächen sind: Den Kunden zugängliche Flächen für Präsentation von Waren, 
Verkaufsregalen u. ä. inkl. der Kassenzonen, Verkehrsflächen wie Gänge, Treppen, 
Aufzüge etc., Schaufensterbereiche, der Kunden zugänglichen Lager- und Verkaufsflä-
chen im Freien und Flächen für die Kinderbetreuung. Überdachte Freiflächen für den 
Verkauf zählen hierbei zur Hälfte, nicht überdachte zu einem Viertel zur Verkaufsflä-
che. 

• Stellplätze zur Unterbringung für den ruhenden Verkehr des SOE. Im Bereich der 
Stellplätze ist das Errichten von Einkaufswagenboxen zulässig. 

• Mit dem SOE funktional verbundene Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO. 

Nicht zulässig sind: 

• Hausmeister- und Betriebsleiterwohnungen  

1.1.2 Gewerbegebiet GE: 

Im GE ist zulässig: 

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

3. Tankstellen 

4. Anlagen für sportliche Zwecke. 

Stellplätze zur Unterbringung für den ruhenden Verkehr des GE. Im Bereich der Stellplätze 
ist das Errichten von Einkaufswagenboxen zulässig. 

Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nach § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Bei Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind Anlagen zur Biogaserzeugung nicht zu-
lässig. Nebenanlagen nach §14 Abs. 2 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig. Nicht zulässig 
sind hierbei Anlagen zur Biogaserzeugung. 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung  

1.2.1 Zulässige GRZ (§ 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl im SOE  und GE wird mit 0,8 festgesetzt.   

1.2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen im SOE  und GE beträgt 10,50 m. 

Als unterer Bezugspunkt wird die hergestellte Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EFOK) fest-
gesetzt. Die Höhe wird gemessen von der EFOK bis zum oberen Dachabschluss (First, Attika).  

Technische Dachaufbauten von untergeordneter Bedeutung, wie z.B. Kamine, Lüftungsanla-
gen und Aufzüge sowie Anlagen zur Sonnenenergienutzung, die über die zulässige Gebäu-
dehöhe hinausragen, sind zulässig, wenn sie abschnittsweise zusammengefasst sind. 

 

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 
23 BauNVO) 

1.3.1 Bauweise 

Im SOE  und GE wird eine abweichend offene Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO festge-
setzt. Zulässig ist eine Gebäudelänge von über 50 m, unter Einhaltung der Abstandsflächen 
nach 1.3.3 

1.3.2 Überbaubare Grundstücksflächen und Baugrenzen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen im SOE  und GE sind in der Planzeichnung (Teil A) 
festgesetzt. 

1.3.3 Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 

Die Tiefe der Abstandsflächen im SOE  beträgt 0,2 H. Ansonsten gelten die Vorschriften zu 
den Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO. 

 

1.4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Im SOE  und GE sind außerhalb der festgesetzten Baugrenzen 

• die für den Betrieb des Verbrauchermarktes erforderlichen Nebenanlagen, Hauszu-
gänge und Zuwegungen, Einhausungen für Einkaufswägen 

• Stellplätze, nur in der dafür in der Planzeichnung als Flächen für Stellplätze festge-
setzten Teilfläche zulässig 

• Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 

• Fluchtwege,  

• Zufahrten,  

• Fahrradabstellflächen, 
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• Standplätze für Wertstoff- und Abfallbehälter einschließlich deren Einhausungen 

• Sichtschutzanlagen 

• Lärmschutzanlagen 

• Werbeanlagen 

• Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung und –rückhaltung, 

zulässig. 

1.5 Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflä-
chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

1.5.1 Öffentliche Verkehrsflächen 

Die Erschließungsstraße wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

Für den Geltungsbereich werden zulässige Ein- und Ausfahrtbereich festgesetzt. Die genau 
Lage ist in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzt. 

1.5.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Die Flächen für den Fuß- und Radweg werden als Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung festgesetzt.  

Die genaue Lage der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist in der Planzeich-
nung (Teil A) festgesetzt. 

1.5.3 Ein- und Ausfahrtbereich 

Ein- und Ausfahrtbereiche sind nur in den gem. Planzeichnung (Teil A) dargestellten Bereich 
zulässig.  

1.6 Höhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB) 

1.6.1 Hauptgebäude 

Die zulässige Oberkante der Erdgeschossrohfußbodenhöhe beträgt mind. 0,25 m, max. 0,6 
m über dem hergestellten Niveau der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche. Diese 
wird senkrecht vom Gebäude zur nächstgelegenen, öffentlichen Verkehrsfläche hier: Fuß- 
und Radweg gemessen.  

Bezugspunkt ist jeweils der höchste Punkt der Fahrbahnoberkante in senkrechter Verlänge-
rung zur Gebäudekante.  

1.7 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

Die in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzte Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten ist 
zugunsten des Marktes Wiesau als Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen.  
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1.8 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 BayBO) 

1.8.1 Dächer 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur die in der Planzeichnung festgesetzten 
Dachformen zulässig.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind folgende Dachneigungen, Wand- und First-
/Gebäudehöhen zulässig: 

 

Satteldach mit einer Dachneigung von 20° - 28°  

Es wird eine maximale traufseitige Wandhöhe (WHmax.) von 8,0 m, gemessen zwischen 
der EFOK (Erdgeschossfertigfußbodenhöhe) und dem Schnittpunkt der traufseitigen Au-
ßenwand mit der Dachhaut und eine maximale Firsthöhe (FHmax.), gemessen zwischen 
der EFOK und Oberkante Dachhaut mit 10,0 m festgesetzt. 

Pult-/versetztes Pultdach mit einer Dachneigung bis 24° 

Es wird eine maximale traufseitige Wandhöhe (WHmax.) von 8,0  m, gemessen zwischen 
der EFOK und dem Schnittpunkt der traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut und ei-
ne maximal zulässige Firsthöhe (FHmax.), gemessen zwischen der EFOK und Oberkante 
Dachhaut mit 10,5 m für ein versetztes Pultdach und 10,5 m für ein Pultdach festge-
setzt. 

Flachdach mit einer Dachneigung bis 5°  

Es wird eine maximal zulässige  Gebäudehöhe [Wandhöhe] (GH max), gemessen zwi-
schen der EFOK und dem oberen Dachabschluss (Attika), von 8,0 m festgesetzt. 

Nebenbaukörper können mit anderer Dachneigung als die Hauptbaukörper ausgeführt 
werden. Technische Anlagen zur aktiven Nutzung der Sonnenenergie sind auf den gesamten 
Dachflächen, auch bis zu den Ortgängen, zulässig. Dabei sind nur liegende und dachnei-
gungsparallele Anlagen zulässig.  

Flachdächer (0° bis 15°) sind mindestens mit einem Anteil von 60% der Dachflächen – aus-
genommen Flächen für technische Dachaufbauten – bei einer Substratschicht von mindestens 
8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflanzen und so zu unterhalten. Alternativ können 
Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie zugelassen werden.  

1.8.2 Werbeanlagen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist maximal 1 Werbepylon zulässig. 

Der Werbepylon ist nur mit einer max. Gesamthöhe von 7,5 m und einer maximalen Breite 
von 4,5 m zulässig. Unterer Bezugspunkt ist das hergestellte Gelände. 

Werbeanlagen an Gebäuden sind nur unterhalb des Firstes/Attika zulässig. 

Im Geltungsbereich sind Leuchtreklamen mit Blink-, Neon- und Wechsellicht unzulässig.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind maximal 5 Fahnenmasten zulässig. 
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Nicht zulässig sind Werbeanlagen gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 StVO, die die Verkehrsteil-
nehmer auf der südlich des Planungsgebiets liegenden Staatsstraße 2169 gefährden, ab-
lenken oder belästigen. Nicht zulässig sind in diesem Zusammenhang die Werbeinhalte Te-
lefonnummern, Internetadressen, Bilder, Preisangaben oder in kurzen Abständen wechselnde 
Werbeinformationen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind nur Werbeanlagen für die im Geltungsbereich zuläs-
sigen Anlagen zulässig. 

1.8.3 Dachaufbauten 

Im SOE  und GE müssen Anlagen zur technischen Nutzung von Sonnenenergie auf mindestens 
jeweils 50 % der Dachflächen von Gebäuden angebracht werden. Alternativ ist eine dau-
erhafte Dachbegrünung auf 50% der Dachflächen von Gebäuden zulässig. 

1.8.4 Versorgungsleitungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur unterirdische Versorgungsleitungen zuläs-
sig. 
 

1.8.5 Stellplätze, Einfriedungen, Stützmauern 

Bei Stellplätzen, Zufahrten und Zugängen sind für die Oberflächenbefestigung und deren 
Tragschichten nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwen-
den, wie z.B Pflasterung mit mind. 30 % Fugenanteil, wasser- und luftdurchlässige Betonstei-
ne, Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke. 

Innerhalb des Geltungsbereiches im Bebauungsplan sind Schranken im Zufahrtsbereich zu-
lässig. 

Als Einfriedung sind Maschendrahtzäune ohne Sockel in einer Höhe von max. 1,5 m über 
hergestellten Gelände zulässig. Die Zaununterkante muss mind. 15 cm über hergestelltem 
Gelände liegen. Eine zwingende Einfriedung wird nicht festgesetzt. 

Böschungen sind mit einer max. Neigung von 1:1,5 zulässig. 

Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1,50 Meter, soweit erforderlich, zulässig. 
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1.9 Grünordnerische Festsetzungen 

1.9.1 Verringerung der Flächenversiegelung, Gewässerschutz 

Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung sind auf den Baugrundstücken gem. § 14 
BauNVO zulässig. 

1.9.2 Beleuchtung, Maßnahmen zum Schutz des Schutzgutes Tiere (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

Beleuchtungen im Geltungsbereich sind nur mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln zulässig. 
Leuchtmittel im Ultraviolett-Bereich (UV, unter 380nm Wellenlänge) und Quecksilberdampf-
Hochdrucklampen sind nicht zulässig.  

1.9.3 Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB) 

Die in der Planzeichnung (Teil A) dargestellte Fläche ist zu erhalten. Bei Ausfall ist diese 
artengleich nachzupflanzen.  

Es ist für ausreichend Schutzmaßnahmen zu sorgen, damit die Bäume während der Baumaß-
nahme nicht beschädigt werden. 

1.9.4 Mindestbegrünung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nicht überbaute Grundstücksflächen zu be-
grünen und gärtnerisch zu unterhalten. 

Pro 1.000 m² Grundstücksfläche sind mind. ein Laubbaum oder 5 Sträucher als Gruppe zu 
pflanzen. Flächen mit festgesetzten Pflanzbindungen (aus Stellplätzen oder Planzeichnung) 
können hierauf angerechnet werden. 

Pro 10 oberirdischer PKW–Stellplätze ist innerhalb des Geltungsbereichs ein Laubbaum 1. 
Wuchsordnung auf den oder am Rand der Stellplatzflächen zu pflanzen und zu unterhalten. 
Mindestgröße der Bäume 16 - 18 cm Stammumfang. Die planlich festgesetzten, zu pflan-
zenden Bäume können darauf angerechnet werden. 

Die „Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzun-
gen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate“ der Forschungs-
gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) in aktueller Fassung sind für 
die Pflanzung der Laubbäume im Bereich der Stellplätze verbindlich einzuhalten, insbeson-
dere in Bezug auf den durchwurzelbaren Raum. 

1.9.5 Sonstige grünordnerische Festsetzungen 

Allgemeines 

Die Gehölzpflanzungen und Einzelbäume sind fachgerecht zu pflegen und zu unterhalten. 
Ausgefallene Bäume sind in der nächsten Pflanzperiode nachzupflanzen. Die Bepflanzungs-
maßnahmen sind in der dem Beginn der Gebäudenutzung folgenden Pflanzperiode durch-
zuführen. Der Aufwuchs ist zu unterstützen (ggf. Gießen, Mulchen). Die Pflanzungen sind 
dauerhaft zu erhalten und ihrem natürlichen Habitus (Wuchsbild) entsprechend wachsen zu 
lassen, sofern keine abweichende Festsetzung getroffen wurde, d.h. ohne regelmäßigen 
Formschnitt von Strauchpflanzungen in einer Höhe von 3 m bis 5 m, je nach Gehölzart. Fest-
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gesetzte Gehölzpflanzungen dürfen durch mögliche bauliche Anlagen nicht nachteilig beein-
trächtigt werden. 

Pflanzbarkeit von Gehölzen 

Die Pflanzbarkeit von Gehölzen muss auch beim Vorhandensein von Leitungen gewährleistet 
sein. Bei der Pflanzung von Bäumen muss, falls keine geeigneten Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden, ein seitlicher Abstand zu den unterirdischen Leitungen von 2,5 m eingehalten 
werden (maßgebend ist der horizontale Abstand zwischen Stamm und Außenhaut der Lei-
tung). 

Fremdländische Gehölze 

Nicht verwendet werden dürfen im Geltungsbereich alle fremdländischen und züchterisch 
veränderten Nadelgehölze mit gelben oder blauen Nadeln und über 2,5 m Wuchshöhe. Für 
geschnittene Hecken ist an Nadelgehölzen nur die Eibe (Taxus baccata) zugelassen. 
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2. Textliche Hinweise und Empfehlungen (Teil C) 

Niederschlagswasser 

Der Bauherr/Grundstückseigentümer ist für die schadlose Beseitigung des Regen-
/Oberflächenwassers (= Niederschlagswasser) verantwortlich (Art. 41 Abs. 1 Bayer. Bau-
ordnung, § 55 Abs. 1 Satz 1 und § 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz). Dieses darf nicht zum 
Nachteil Dritter ab- /umgeleitet werden. Auf die Unzulässigkeit der Ableitung von Nieder-
schlagswasser auf fremden oder öffentlichen Grund wird ausdrücklich hingewiesen.  

Ferner wird in diesem Zusammenhang auf die „Niederschlagswasserfreistellungsverord-
nung"(NWFreiV) vom 01.01.2000, mit Änderung vom 01.10.2008, und auf die aktualisier-
ten „Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
das Grundwasser" (TRENGW) vom 17.12.2008 hingewiesen. Für nicht erlaubnisfreie Einlei-
tungen sind Anträge beim Landratsamt Tirschenreuth zu stellen. 

Die Sickerfähigkeit des Untergrundes wird im Vorfeld der Bebauung durch eine Baugrund-
untersuchung geprüft.  

Eine Versickerung des Niederschlagswassers ist anzustreben.  

Anlagen zur Ableitung von Niederschlagswasser sind so zu unterhalten, dass der Wasserab-
fluss dauerhaft gewährleistet ist. Die Flächen sind von Abflusshindernissen frei zu halten.  

Die Marktgemeinde Wiesau wird die Entwässerung in einem städtebaulichen Vertrag mit 
dem Grundstückseigentümer regeln. 

Starkniederschläge, Grund- und Schichtwasser 

Es wird empfohlen, allgemein zum Schutz gegen örtliche Starkniederschläge bei Gebäude-
öffnungen (wie Kellerschächte, Eingänge) die Unterkante der Öffnung mit einem Sicher-
heitsabstand über Geländehöhe und Straßen-OK zu legen. Auf die Anzeigepflicht gemäß § 
49 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. Art. 30 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) bei der 
Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß Art. 
70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG wird hingewiesen. 

Altlasten, Grundwasserverunreinigungen 

Sind derzeit nicht bekannt. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen dennoch Auffälligkeiten 
bezüglich Verunreinigungen auftreten, sind umgehend das Landratsamt Tirschenreuth und 
das Wasserwirtschaftsamt Weiden zu informieren, um ggf. das weitere Vorgehen zu be-
stimmen. 

Vorsorgender Bodenschutz 

Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grund-
stücksfläche der Oberboden abzutragen und abseits des Baustellenbetriebes getrennt zu 
lagern. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überla-
gert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Monaten zu 
begrünen. 

Der DIN 19731 sind qualitätserhaltende Hinweise zum Umgang mit dem Bodenmaterial zu 
entnehmen. Oberboden- und kulturfähiges Unterbodenmaterial soll möglichst auf dem 
Grundstück für die Anlage von Vegetationsflächen wiederverwendet werden. Hierzu wird 
die DIN 18915 Kapitel 7 zur Anwendung empfohlen. Überschüssiges Oberbodenmaterial, 
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das nicht am Entstehungsort sinnvoll wiederverwendet werden konnte, kann unter Beachtung 
des § 12 BBodSchV und der DIN 19731 ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
verwertet werden. Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorgesehen 
sind, sollten nicht befahren werden. Um zusätzlich mögliche Verdichtungen vorzubeugen, soll 
das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witterungsverhältnissen befahren werden 

 

Pflanzliste 

Vorgeschlagene Pflanzenliste Hochstammbäume innerhalb des Geltungsbereiches: 

(Mindestqualität 3xv, mit Drahtballierung, Stammumfang 16/18 cm) 

Acer campestre     –  Feld-Ahorn 

Sorbus aucuparia     –   Vogelbeere 

Sorbus aria      –   Mehlbeere 

Sorbus domestica    –  Speierling 

Weitere Arten können von der Naturschutzbehörde am Landratsamt zugelassen werden. 

Zulässige Pflanzenliste Sträucher innerhalb des Geltungsbereiches: 

Mindest-Pflanzqualität der Sträucher: mind. 2x verpflanzt, mind. 60/100 cm Höhe. 
Cornus mas       Kornelkirsche 
Corylus avellana       Haselnuss 
Euonymus europaeus      Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum      Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa       Schlehe 
Rosa canina       Hunds-Rose 
Sambucus nigra       Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana      Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus       Wasser-Schneeball 

 

 

Brandschutz 

Die Zufahrt zum Schutzobjekt muss für Feuerwehrfahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von 
16 t sichergestellt sein. Die Anforderungen nach Art. 16 (1-3) BayBO sind einzuhalten. Auf 
die „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken - Fassung Juli 1998„ (All-
MBl Nr. 25/1998) wird hingewiesen. DIN 14090 ist zu beachten. 

Der Feuerwehrplan ist nach DIN 14 096 mit der zuständigen Feuerwehr und dem Kreis-
brandrat rechtzeitig vor Inbetriebnahme abzustimmen, und in erforderlicher Stückzahl (vier) 
an den Kreisbrandrat weiterzuleiten.  

Der Einsatz von Rauchmeldern in den Gebäuden kann frühzeitig Brandentstehung melden 
und in erheblicher Weise kostengünstig dazu beitragen, Gebäudebestand zu schützen und 
Leben zu retten. Es sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. 
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Ausreichende Löschwasserversorgung: Der Grundschutz an Löschwasser durch das Hydran-
tennetz liegt nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 vom 25.04.1994 das Bayer. Landesamt für 
Wasserwirtschaft und nach den technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches e.V. (DVGW) - Arbeitsblätter W 331 und W 405 bei 800 l/min (48m³/h). 
Hydranten sollten in einem Abstand von 80 m bis 100 m errichtet werden. Der Hydranten-
plan ist mit dem örtlichen Kommandanten der Feuerwehr abzustimmen. 

Die Abstimmung von Feuerlöschhydranten mit dem Wasserzweckverband erfolgt im Rahmen 
der Erschließungsplanung. Die Marktgemeinde wird mit dem Grundstückseigentümer einen 
städtebaulichen Erschließungsvertrag abschließen. 

Eine Entnahme von Löschwasser mit einer Menge von 48 m³/h aus dem Trinkwassernetz ist 
für 2 Stunden in einem Umkreis von 300 m ist sicherzustellen.  

Mit der örtlich zuständigen Feuerwehr ist abzuklären, wie das Gelände im Einsatzfall mit 
möglichst wenig Verzögerung betreten bzw. befahren werden kann. 

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 zu fertigen. 

Es sind an schnell erreichbaren Stellen gut sichtbar geeignete amtlich zugelassene Handfeu-
erlöscher in ausreichender Zahl für Erstmaßnahmen der Brandbekämpfung bereitzustellen. 
Im Einvernehmen mit dem Kreisbrandrat oder dessen Vertreter ist die Art, Anzahl und der 
genaue Anbringungsort festzulegen. 

 

Lichtemissionen: 

- Die Vorgaben zur Vermeidung von Lichtemissionen im Art. 15 des Bayerische lmmissions-
schutzgesetz (BaylmSchG), welches durch das Begleitgesetz ,,Gesamtgesellschaftliches Ar-
tenschutzgesetz-Versöhnungsgesetz" vom 24.07.2019 am Gesetz des Volksbegehrens "Ar-
tenvielfalt und Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!", geändert wurde, sind zu be-
achten. 
- Jeder Leuchtkörper lockt Insekten an. Weitgehende Vermeidung von Licht (insbesondere in 
Gewässernähe und Grünbereichen) ist daher die umweltfreundlichste Lösung. Bei jedem 
Leuchtkörper ist zu prüfen, ob auf ihn verzichtet werden kann. 
- Es sollten immer die Leuchtkörper mit der vor Ort geringstmöglichen Helligkeit verwendet 
werden. Denn mit der Helligkeit steigt die Sichtbarkeit und Anlockwirkung eines Leuchtkör-
pers. 
- Der Betrieb der Lampen ist auf die unbedingt erforderlichen Zeiten zu begrenzen. Bei 
vorhandener Beleuchtung ist zu prüfen, ob eine Abschaltung z.B. in der zweiten Nachthälfte 
möglich ist (z. B. bei Anstrahlung von Gebäuden), insbesondere im Sommerhalbjahr (Flugak-
tivität der lnsekten). 
- Wenn Beleuchtung in der Nähe durchgrünter Bereiche erforderlich ist, dann sollte nach 
Möglichkeit gelbliches Licht der Vorrang gegeben werden. Dieses hat eine weniger starke 
Anlockwirkung für Insekten. Wenn weißes Licht erforderlich ist, sollte warm-weißes LED-Licht 
verwendet werden.  
Dieses lockt vergleichsweise wenige Insekten an. lm Umfeld o.g. Grünbereiche und Gewäs-
ser sind Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen nicht zu verwenden; deren 
blauer Lichtanteil führt zu einer starken Anlockung von Insekten. 
- Leuchtkörper sollten immer möglichst niedrig angebracht werden. Dies verringert die 
Sichtbarkeit über größere Distanzen. 
- Leuchtköper sind so abzuschirmen, dass möglichst keine Abstrahlung horizontal oder gar 
nach oben erfolgt. Dies verringert die Sichtbarkeit des Lampenkörpers. 
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- Es sind gekapselt gefertigte Lampenkörper zu verwenden, so dass keine Insekten in sie 
eindringen können. 
 

Bayernwerk Netz GmbH 

Im überplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Bayernwerk Netz GmbH oder es 
sollen neue erstellt werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetzes sowie die 
Koordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es notwendig, 
dass der Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich frühzeitig (min-
destens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk Netz GmbH schriftlich mitgeteilt wird. 
Nach §123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit herzustellen, dass 
Erdkabel in der endgültigen Trasse verlegt werden können.  

Bei der Bayernwerk Netz GmbH dürfen für Kabelhausanschlüsse nur marktübliche Einfüh-
rungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüf-
nachweise sind vorzulegen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen von Bepflan-
zung freizuhalten sind, da sonst die Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit einge-
schränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes 
(DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird 
dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH ge-
eignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.  

 


